
Anlage 2 zum RdErl. vom 2.4.1998 
 
Ergänzende Hinweise zum Abstandserlass 
 

Immissionsschutzrelevante Anlagen,  
die nicht in die Abstandsliste aufgenommen worden sind 

 
Nummer (Spalte) 
der 4. BImSchV 

Hinweis auf Anlagenart 
(Kurzbezeichnung) 

Bemerkungen 

 
1.2 (1+2) 
1.3 (1+2) 
 
 
1.4 (2) a+b 

 
Feuerungsanlagen für den 
Einsatz von festen, flüssigen 
und gasförmigen Brennstoffen 
< 100 MW sowie Verbren-
nungsmotoranlagen  

 
Die genannten Anlagearten sind häufig Teile oder Nebenein-
richtungen anderer Anlagen, die dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen 

 
1.16 (1) 

 
Gewinnung von Öl aus 
Schiefer 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
3.13 (1) 

 
Sprengverformung und 
Sprengplattieren 

 
In NRW befinden sich zwei Anlagen; eine wird im Halleninneren 
nach dem Vakuumverfahren, die andere im Freien betrieben. Beim 
Sprengverformen im Vakuum sind im wesentlichen Sicherheits-
aspekte maßgebend, während beim Sprengverformen im Freien, 
wegen des lauten Knalles, Abstände über 2000 m notwendig sind. 
Ein fester Abstand im Sinne der Abstandsliste kann daher nicht 
festgelegt werden (s. auch Außenbereich) 

 
3.22 (2) 

 
Metallpulverherstellung 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
4.1i (1)  

 
Herstellung von 
Cellulosenitraten 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
4.1n (2) 

 
Regenerieren von Gummi oder 
Gummimischprodukten 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
4.1o (1) 

 
Herstellung von Teerfarben 
oder Teerfarbenzwischen-
produkten 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
6.1 (1) 

 
Gewinnung von Zellstoff aus 
Holz, Stroh o.ä. Faserstoffen 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
7.16 (1) 

 
Herstellung von Fischmehl 
oder Fischöl 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
7.17 (1+2) 

 
Aufbereitung oder Lagerung 
sowie Umschlag oder 
Verarbeitung von Fischmehl 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
7.18 (1) 

 
Garnelendarren oder Koche-
reien für Futterkrabben 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
7.26 (2) 

 
Hopfen-Schwefeldarren 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
8.1 (2) 

 
Abfackeln von Deponiegas 

 
Der Schutzabstand für eine Deponiegasfackel ist durch den in der 
Abstandsliste genannten Abstand für Deponien abgedeckt ( siehe  
lfd. Nrn. 75 und 141) 

 
 

  



Nummer (Spalte) 
der 4. BImSchV 

Hinweis auf Anlagenart 
(Kurzbezeichnung) 

Bemerkungen 

 
8.2 (1) 

 
Anlagen zur thermischen 
Zersetzung brennbarer fester 
oder flüssiger Stoffe unter 
Sauerstoffmangel 
(Pyrolyseanlagen) 

 
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW zur Zeit nicht 
regelungsbedürftig 

 
8.3 (2) a+b  

 
Anlagen zur thermischen 
Behandlung edelmetall-haltiger 
Rückstände usw. 

 
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbedürftig 

 
8.7 (2)  

 
Anlagen zur Behandlung von 
verunreinigtem Boden, der 
ausschließlich am Standort der 
Anlage entnommen wird 

 
Da diese Anlagen nur kurzzeitig bis zur Reinigung des Bodens am 
Standort betrieben werden, besteht kein Regelungsbedarf 

 
8.10 (1 + 2) 

 
Anlagen zur Behandlung und 
zur Lagerung  von besonders 
überwachungsbedürftigen 
Abfällen 

 
In Abhängigkeit des Einzelfalls sind Abstände zwischen 100 m und 
1000 m erforderlich 
(Deponien siehe lfd. Nr. 75, 141 und 142) 

 
9.1 - 9.9 
9.12 - 9.35 

 
Lagerung, Be- und Entladen 
von Stoffen und Zubereitungen 

 
Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemäßem Betrieb 

 
10.2 (1) 

 
Herstellung von Zellhorn 

 
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbedürftig 

 
10.3 (1) 

 
Herstellung von Zusatzstoffen 
zu Lacken oder Druckfarben 
auf der Basis von Celluloseni-
trat 

 
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbedürftig 

 
10.4 (2) 

 
Schmelzen oder Destillieren 
von Naturasphalt 

 
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbedürftig 

 
10.5 (2) 

 
Pechsiedereien 

 
Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbedürftig 

 
10.6 (2) 

 
Reinigung oder Aufbereitung 
von Sulfatterpentinöl oder 
Tallöl 

 
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden 

 
10.17 (2) 

 
Motorsportanlagen 

 
Anlagen zur Übung oder Ausübung des Motorsports, ausgenommen 
Modellsportanlagen, zeigen in der Ausgestaltung des Einzelfalls ein 
vielfältiges Bild. Durch Einsatz unterschiedlichen Gerätes und durch 
Unterschiede in der Nutzungsintensität ergeben sich unterschiedlich 
große Einwirkungsbereiche. Im allgemeinen wird ein Abstand von 
mindestens 1500 m für Anlagen im Freien für notwendig angesehen. 
Anlagen in geschlossenen Hallen: vgl. lfd.Nr. 174 
 

 
10.18 (2) 

 
Schießstände für Handfeuer-
waffen und Schießplätze 

 
Eine typisierende Betrachtung des Störgrades derartiger Anlagen ist 
wegen der hohen Vielfalt im Einsatz von Munition und Waffen sowie 
der Gestaltung der Anlage nicht möglich 

 
10.22 (2)  

 
Begasungs- und Sterili-
sationsanlagen soweit der 
Rauminhalt 1 m3 oder mehr 
beträgt und sehr giftige oder 
giftige Stoffe oder Zuberei-
tungen eingesetzt werden 

 
Als Nebenanlagen in Krankenhäusern etc. sind solche Anlagen 
ausschließlich nach Gefahrengesichtspunkten zu bewerten. Zur Zeit 
sind in NRW 4 Anlagen, davon 2 in Krankenhäusern und 2 bei 
Tiernahrungsherstellern, vorhanden 



Nummer (Spalte) 
der 4. BImSchV 

Hinweis auf Anlagenart 
(Kurzbezeichnung) 

Bemerkungen 

 
10.25 (1+2)  

 
Kälteanlagen mit einem 
Gesamtinhalt an Kältemittel 
von 3 t Ammoniak oder mehr 

 
Kälteanlagen dieser Größenordnung treten i.d.R. nur als 
Nebenanlagen von z.B. Eisstadien, großen Fleischereien etc. auf 

 
- 

 
Windenergieanlagen und 
Windparks  

 
Wegen der Abhängigkeit des erforderlichen Abstandes von der 
Leistung, Konstruktion der einzelnen Anlage sowie des Bewuchses 
und der Geländeformation ist eine generalisierende Abstands-
festsetzung nicht möglich.  

 
 
 

 
Anlagen, die im Außenbereich errichtet werden sollen 

 
Lfd. Nr. aus 
Abstandsliste 

Nummer (Spalte) 
der 4. BImSchV 

Hinweis auf Anlagenart (Kurzbezeichnung) 

18 7.12 (1) Anlagen zur Tierkörperbeseitigung 

25 2.4 (2) Brennen von Bauxit, Dolomit, Kalkstein etc. oder Ton zu Schamotte 

33 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen 

61 7.1 (1) Massentierhaltung 

64 7.11 (1) Lagerung unbehandelter Knochen 

72 8.5 (1) Kompostwerke 

74 9.36 (2) Güllelagerung 

75 - Deponie für besonders überwachungsbedürftige Abfälle 

76 - Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 EGW 

82 2.1 (2) Steinbrüche 

113 7.1 (1)  Massentierhaltung 

128 8.5 (2) Kompostierungsanlagen 

137 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EGW 

138 - Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Kies etc. 

141 - Siedlungsabfalldeponien 

142 - Erdaushub- oder Bauschuttdeponien 

162 7.1 (1) Massentierhaltung 

- (Anhang 2) 3.13 (1) Sprengverformung und Sprengplattieren: 
Anlagen zur Sprengverformung im Freien gehören wegen des erforderlichen 
großen Abstandes in den Außenbereich 

- 10.1 (1) Anlagen zur Herstellung und Behandlung von Sprengstoffen: 
Diese Anlagen gehören ausschließlich in den Außenbereich, Schutzabstände 
ergeben sich nach dem Sprengstoffrecht 

- - Pelztierfarmen  
Wegen der Geruchsproblematik können Abstände bis zu 1000m erforderlich 
werden 

 
 


